
Allgemeine Geschäftsbedingungen (Langfassung) 
Elektrotechnik Gabriel GmbH 

Lerchenstraße 7b, 49163 Bohmte 

HRB 222443 Osnabrück | USt-IdNr.: DE458901593​
 

§ 1 Geltungsbereich 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und 
Leistungen zwischen der Elektrotechnik Gabriel GmbH und ihren Auftraggebern, 
insbesondere Firmen und Bauträgern. Die Anwendung der VOB/B wird ausgeschlossen. 

§ 2 Vertragsabschluss 
Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Bestätigung oder 
Leistungsbeginn zustande. 

§ 3 Leistungen 
Der Auftragnehmer erbringt Elektroinstallationsleistungen, Notdienste, Photovoltaik- und 
Wallbox-Anschlussarbeiten sowie Wartung und Reparaturen. Der Umfang ergibt sich aus 
dem Auftrag. 

§ 4 Preise und Zahlung 
Alle Preise verstehen sich zzgl. Umsatzsteuer. Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen zu 
zahlen. Abschlagszahlungen können gemäß §632a BGB verlangt werden. 

§ 5 Notdienst 
Notdienste außerhalb regulärer Geschäftszeiten werden gesondert nach gültiger 
Notdienstpauschale abgerechnet. 

§ 6 Abnahme 
Werkleistungen unterliegen der Abnahme nach §640 BGB. Erfolgt keine Abnahme, gilt die 
Leistung nach 10 Werktagen als abgenommen. 

§ 7 Gewährleistung 
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Gegenüber Unternehmern beträgt die 
Gewährleistungsfrist 1 Jahr, soweit zulässig. 

§ 8 Haftung 
Der Auftragnehmer haftet uneingeschränkt bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und 
Personenschäden. Bei leichter Fahrlässigkeit nur bei wesentlichen Vertragspflichten 
beschränkt auf den typischen Schaden. 



§ 9 Eigentumsvorbehalt 
Gelieferte Materialien bleiben bis zur vollständigen Zahlung Eigentum des Auftragnehmers. 

§ 10 Gerichtsstand 
Gerichtsstand für Kaufleute ist Osnabrück. Es gilt deutsches Recht. 

​
Stand: Februar 2026 
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